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Einleitung und Gang der Untersuchung

A. Einleitung

„Alles Recht verwirklicht sich im Urteil. Das Urteil ist das Ende des Rechtsstreits, die
Krönung aller praktischen juristischen Arbeit und ebenso die Grundlage für die Bemühun-
gen der Rechtstheorie. Im Urteil kommt es für den Juristen zum Schwur. Hier bestätigt
sich der Meister – hier offenbart sich der Stümper. Fachkollegen und juristische Laien
messen die Qualität eines Juristen an seinen Urteilen. Nirgends sonst steht er unter solcher
– berechtigten – schonungslosen Kritik, nirgends sonst offenbart er so vollständig seine
juristischen Fähigkeiten und Mängel wie bei der Verkündung des Urteils.“1

Hier muß er zeigen, ob er das System des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschut-
zes und den funktionalen Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahrensrecht
verstanden hat.2

Das Zitat macht in eindrucksvoller Art und Weise deutlich, wie bedeutend (ver-
waltungsgerichtliche) Urteile sind. Es offenbart, warum es notwendig und lohnens-
wert ist, sich mit dem Streitgegenstand, den verfassungs- und verwaltungsprozeß-
rechtlichen Grundlagen und Voraussetzungen sowie den Entscheidungswirkungen
zu beschäftigen. Genauso wie ein Urteil einen Rechtsstreit beenden kann, kann es
neue Spannungen erzeugen. Wie richtig und gerecht ein Urteil ist, hängt sowohl
von der Qualität der Richter als auch davon ab, wie das Verfahren vor Gericht aus-
gestaltet ist. Ist der Richter persönlich und sachlich unabhängig, ermittelt er sorg-
fältig, neutral und objektiv den Sachverhalt, subsumiert er methodisch einwandfrei
unter das anzuwendende Gesetz und weiß er die Wirkungen seiner Entscheidungen
einzuschätzen, dann ist er Garant für ausgewogene Urteile und damit für einen
funktionierenden Rechtsstaat.

Was das Bescheidungsurteil von anderen verwaltungsgerichtlichen Urteilen ab-
hebt und interessant macht, ist das zeitliche und maßstabsbezogene Wechselspiel
zwischen Verwaltung und Gerichtsbarkeit. Hat die Behörde den Erlaß eines begün-
stigenden Verwaltungsakts abgelehnt oder unterlassen, kommt es zur gerichtlichen
Entscheidung mit anschließender Reaktion durch die Behörde. Der Inhalt einer
Norm wechselt vom Handlungsauftrag zum Kontrollmaßstab und wieder zum
Handlungsauftrag, beeinflußt durch den Urteilsinhalt und die Entscheidungswir-

1 Hattenhauer, Die Kritik des Zivilurteils, S. 13.
2 Bezugnahme auf die grundlegende Habilitationsschrift von Menger, System des verwal-

tungsgerichtlichen Rechtsschutzes und die Monographie von Schwarze, Der funktionale Zu-
sammenhang von Verwaltungsverfahrensrecht und verwaltungsgerichtlichem Rechtsschutz.
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kungen. Schon wenige Beispiele aus der Rechtsprechung reichen aus, um die da-
mit verbundenen Probleme zu verdeutlichen.

So hatte das Bundesverwaltungsgericht darüber zu entscheiden, ob Nachkom-
men von Staatsangehörigen des Freistaats Danzig einen Anspruch auf Einbürge-
rung gemäß § 13 StAG haben.3 Während das Berufungsgericht die Klage für be-
gründet hielt,4 hatte die Revision der Behörde teilweise Erfolg. Das Bundesverwal-
tungsgericht war zwar der Auffassung, daß die tatbestandlichen Voraussetzungen
von § 13 StAG vorlagen, aber das Ermessen der Behörde war nicht auf Null redu-
ziert. Dem Gericht war es daher verwehrt, gemäß § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO ab-
schließend zu Gunsten der Kläger zu entscheiden. Es hat statt dessen die Behörde
gemäß § 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO verpflichtet, den Antrag auf Einbürgerung unter
Beachtung der gerichtlichen Rechtsauffassung neu zu bescheiden. In gleicher
Weise hat es einen Rechtsstreit entschieden, in dem der Kläger eine Änderung sei-
ner dienstlichen Beurteilung erreichen wollte.5 In diesen Fall hat die Behörde einen
gerichtlich nur begrenzt überprüfbaren Beurteilungsspielraum.6 Das Gericht durfte
daher die Bewertung der Behörde nicht durch seine eigene ersetzen.

Mit den Beurteilungsspielräumen und dem Ermessen der Verwaltung sind grund-
legende verwaltungsrechtliche Kategorien angesprochen, die in vielen Fällen ur-
sächlich dafür sind, daß statt eines Verpflichtungs- ein Bescheidungsurteil ergeht.
Das Gericht erläßt gemäß § 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO ein solches Urteil, wenn die
Sache nicht spruchreif ist. Beurteilungsspielräume und Ermessen stehen der
Spruchreife entgegen. Eine Verpflichtungsklage ist nur spruchreif, wenn alle tat-
sächlichen und rechtlichen Voraussetzungen für eine gerichtliche Entscheidung vor-
liegen, die die Verwaltung verpflichtet, einen bestimmten Verwaltungsakt zu erlas-
sen.7 Das führt zu der Frage, was zu geschehen hat, wenn die genannten Vorausset-
zungen nicht vorliegen, zum Beispiel Kausalzusammenhänge in der Umwelt nicht
ausreichend geklärt sind oder die Anwendbarkeit einer Vorschrift unklar ist. Für das
Bundesverwaltungsgericht steht die Antwort fest: Die Gerichte sind verpflichtet,
die Streitsache spruchreif zu machen, indem sie in eigener Verantwortung und mit
Hilfe der Parteien alle für den Rechtsstreit relevanten Fragen aufklären.8

Die zumeist mit § 86 Abs. 1 VwGO begründete umfassende Untersuchungs-
pflicht wirft Fragen und Probleme auf, die die Arbeitsteilung zwischen Gerichten
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und Behörden betreffen. Wie verhalten sich gerichtliche Verfahren und Verwal-
tungsverfahren funktional zueinander? Originäre gerichtliche Sachverhaltsermitt-
lungen könnten unzulässig sein, weil die Verwaltungsgerichte nicht mehr die
Rechtmäßigkeit von Verwaltungshandlungen kontrollieren, sondern selbst verwal-
ten.9 Wie wirkt sich die behördliche Untersuchungspflicht gemäß § 24 Abs. 1
VwVfG auf den Umfang der gerichtlichen Sachverhaltsermittlung aus und gewähr-
leistet das Verwaltungsverfahrensrecht eine sorgfältige und umfassende Informati-
onssammlung und -verarbeitung? Daneben ist zu fragen, ob die gerichtliche Praxis
die Verfahrensdauer verlängert und welche tatsächlichen und rechtlichen Grenzen
für das Herbeiführen von Spruchreife bestehen. Ermessen und Beurteilungsspiel-
räume stehen zwar dem gerichtlichen „Durchentscheiden“ entgegen, die Gründe
dafür sind aber nur verständlich, wenn die historische Entwicklung der beiden
Rechtsinstitute bekannt ist.

Angesprochen ist das Spannungsverhältnis von Judikative und Exekutive, das
seit der Existenz einer unabhängigen Verwaltungsgerichtsbarkeit Wissenschaft und
Praxis beschäftigt.10 Die bekannten Schlagworte lauten Rechtsschutzgarantie,
Kontrolldichte, Letztentscheidungsrecht, Gewaltenteilung, Prozeßökonomie und
richterliche Selbstbeschränkung. Der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts Ek-
kart Hien hat mehrfach an die Verwaltungsrichter appelliert, „sich stets dessen be-
wußt zu sein, daß die Aufgabe der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht in der objek-
tiven Kontrolle der Verwaltung besteht, daß vielmehr der Schutz der Rechte der
Bürger im Vordergrund stehen muß.“11 Er hat sich damit auf das Görlitz-Urteil des
9. Senats – der gleichzeitig der Präsidentensenat ist – zur Kontrolle von Abgaben-
satzungen bezogen, wonach eine ungefragte gerichtliche Fehlersuche im Zweifel
nicht sachgerecht ist, sobald sie das Rechtsschutzbegehren des Klägers aus dem
Auge verliert.12

So richtig dieser Appell sein mag. Er ist nicht unproblematisch. Die höchstrich-
terliche Rechtsprechung hat bis in die Gegenwart hinein die Instanzgerichte zur
Fehlersuche ermuntert. Der 4. Senat des Bundesverwaltungsgerichts hat ein Jahr
vor dem Görliz-Urteil im Rahmen einer Nichtzulassungsbeschwerde die Rüge der
„Verwaltung durch die Verwaltungsgerichte“ als unbegründet angesehen: „Die Ver-
waltungsgerichte dürfen bei der Prüfung, ob die Verwaltung einen Sachverhalt zu
Recht unter eine Norm subsumiert hat, grundsätzlich auch solche Fakten aufklären
und berücksichtigen, die die Verwaltung nicht bereits selbst ermittelt hatte.“13 Sie
sind nicht auf die Überprüfung dessen beschränkt, was die Behörde gemäß § 24
VwVfG ermittelt hat. Daher ist auch die Pflicht, die Streitsache in vollem Umfang
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